
Auch Südtirol macht für die
Verteidigung des Art. 18 des

Arbeiterstatutes mobil, aber es
geht um mehr: „Wir müssen ein
starkes Signal für die Rechte und
die Beschäftigung setzen.“ erklärt
Alfred Ebner, Generalsekretär
des AGB/CGIL. „“Ich höre immer
wieder von verschiedener Seite,
dass die italienische Wirtschaft
durch die Abänderung des Artikel
18 angekurbelt werden kann. Sei-
en wir ehrlich: der Abbau von Ar-
beitnehmerrechten wird die poli-
tisch-wirtschaftliche Entwicklung
Italiens nicht ändern. Der Artikel
18 schütz ArbeiterInnen vor einer
ungerechtfertigten Kündigung
und nicht Faulenzer und Gewerk-
schaftsvertreter, wie immer wie-
der zu hören ist.“
Was besagt der Artikel 18 ei-
gentlich?
Es handelt sich um einen Artikel
des Arbeiterstatuts, der den Kün-
digungsschutz für Betriebe über
15 Beschäftigte regelt und der im
Fall von ungerechtfertigten Kün-
digungen greift. Es muss hier ge-
sagt werden, dass dieser Artikel
bereits im Jahr 2012 durch die
Fornero-Reform abgeändert wur-
de. Zu behaupten, die aktuelle Re-
gelung sei ein 44 Jahre altes Re-
likt aus der Vergangenheit, ist da-
her schlichtweg falsch.“
Was sieht der Artikel vor?
Bei Kündigungen aufgrund exzes-
siver Disziplinarmaßnahmen oder
aufgrund von offensichtlich nicht
existenten wirtschaftlichen Grün-
den, kann der Richter die Wieder-
einstellung eines/r Beschäftigten
verordnen. In anderen Fällen sind
finanzielle Entschädigungen vor-
gesehen, deren Höhe von der
Dauer des Arbeitsverhältnisses
abhängt. Es ist daher nicht kor-
rekt zu behaupten, in Italien kann
nicht Entlassen werden, denn die
Weidereinstellung ist nur in extre-
men Fällen vorgesehen.
Der AGB/CGIL geht am 25 Okto-
ber auf die Strasse. Warum?
Mit dem sogenannten Jobs Act,
der derzeit im Parlament disku-

tiert wird, will die Regierung un-
ter anderem die Möglichkeit ab-
schaffen, dass ein Richter im Fall
von ungerechtfertigter Kündi-
gung eine Wiedereinstellung ver-
ordnen kann. Ausgenommen sind
hier natürlich Kündigungen die
auf Diskrimination beruhen. Der
AGB/CGIL sieht die Notwendig-
keit einer Reform des Arbeiter-
statuts durchaus ein, allerdings
im dem Sinne, dass Rechte auf
alle Beschäftigten ausgedehnt
werden müssen, angefangen bei
jenen mit prekären Arbeitsver-
trägen, die die Folgen der  Wirt-
schaftkrise am stärksten zu spü-
ren bekommen.
Der Rest des Job Act geht in
Ordnung?
Nein, überhaupt nicht. Die Mög-
lichkeit, einseitig die Einstufung
und Entlohnung der Beschäftig-
ten zu reduzieren, bedeute die Po-
sition der ArbeiterInnen noch zu-
sätzlich zu schwächen. Wer wird
noch die Einhaltung des Kollek-
tivvertrags fordern, wenn dies
eine Herabstufung oder gar Kün-

digung oder zur Folge haben
kann? Auch die Möglichkeit der
Fernkontrolle durch neue Über-
wachungstechnik, ist ein schwer-
wiegender Eingriff in die Persön-
lichkeitsrechte der Beschäftigten.
Dies, während die Politik immer
mehr auch den Schutz der soge-
nannten „privacy“ setzt.“
Was fordert der AGB/CGIL?
Im Mittelpunkt der Großkundge-
bung in Rom stehen die Rechte
der ArbeiterInnen. Es darf keine
Beschäftigten zweiter Klasse ge-
ben und deshalb müssen gewisse
grundlegende Rechte für alle gel-
ten. Der AGB/CGIL hat in diesem
Zusammenhang einige Forderun-
gen ausgearbeitet: Eine Arbeits-
vertrag mit in der Zeit zunehmen-
den Rechten, die Abschaffung der
besonders prekären Arbeitsver-
träge, Maßnahmen zu sozialern
Abfederung für alle Beschäftig-
ten sowie ein Recht auf Umschu-
lung bzw. Weiterbildung im Fall
von Arbeitslosigkeit. Der
AGB/CGIL fordert auch ein Ende
der Austeritätspolitik, um so öf-

fentliche und private Investitio-
nen zu ermöglichen, welche die
Wirtschaft ankurbeln können.
Neben Arbeit braucht Italien vor
allem ein gerechteres Steuersys-
tem, weniger Bürokratie und
Rechtssicherheit. Dies sind die
Voraussetzungen für einen Wirt-
schaftsaufschwung. Ich kann
mich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass der Artikel 18  von der
Regierung nur als Vorwand be-
nutzt wird, um von den eigentli-
chen Problemen abzulenken.“
Welches ist die Zielgruppe die-
ser Großkundgebung?
Vor allem die Beschäftigten, allen
voran junge ArbeiterInnen und
Personen mit prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen, aber auch die
RentnerInnen. Für den
AGB/CGIL ist es inakzeptabel,
dass Rechte weiter abgebaut wer-
den. Es wird eine Großkundge-
bung im Sinne der Veränderung
Italiens, für Rechte und Gleich-
heit bei der Arbeit werden. Unse-
re Vorschläge sind eine Diskussi-
onsbasis, jeder kann seinen Bei-
trag dazu leisten, zu dem sind sie
völlig unabhängig von den politi-
schen Plänkeleien dieser Tage.
Wird eine Großkundgebung rei-
chen, um die Absichten der Re-
gierung zu ändern?
Der Job Act ist ein Ermächti-
gungsgesetz, das einigen Spiel-
raum bietet. Die Verabschiedung
des Gesetzes ist ein erster Schritt,
inhaltlich wichtiger sind aber die
darauffolgenden Gesetzesdekre-
te. Aus diesem Grund organisiert
der AGB/CGIL eine starke und
andauernde Mobilisierung.
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Das Arbeiterstatut

Das Arbeiterstatut (Ges. 300 vom
20/05/1970) enthält Bestimmun-
gen über den Schutz der Freiheit
und der Würde der Arbeiterinnen
und der Arbeiter, über die Gewerk-
schaftsfreiheit, über die Gewerk-
schaftstätigkeit am Arbeitsplatz,
sowie Bestimmungen über die Be-
schäftigung

Es geht um mehr als 
den Artikel 18

Alfred Ebner 
(CGIL/AGB)


